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Liebe Fraxnerinnen und Fraxner, 
 
unsere Arbeitswelt hat sich seit Corona stark verändert. Wir alle sind kurzfristig vor vielen neuen 

Herausforderungen gestanden. Sei es im Homeoffice, Online Meetings oder der Digitalisierung.   

 

Umso erfreulicher ist es, dass das Land Vorarlberg und der Vorarlberger Gemeindeverband im 

Bereich der Digitalisierung von Landes- und Gemeindeverwaltungen viele Projekte umsetzen 

konnten, die nun auch in unserer Gemeinde zum Einsatz kommen. 

 

Mittels vConnect z.B.:, einer verwaltungsübergreifenden internen Plattform für Information, 

Kommunikation und Zusammenarbeit, wollen Land Vorarlberg und Vorarlberger 

Gemeindeverband gemeinsam dort, wo es möglich ist, Verwaltungsaufgaben für die Bürgerinnen 

und Bürger und unseren Lebensraum optimieren und effizienter gestalten. Im Bereich der 

Landesverwaltung wird seit Anfang Herbst bereits in diesem neuen Netzwerk gearbeitet, 

Gemeindeverband und heimische Gemeinden absolvieren derzeit die Pilotphase. 

 

Mit dem Ziel Bürgerinnen und Bürgern, jederzeit einen einfachen, personalisierten und 

ortsunabhängiger Zugang zu den (Online-) Services zu unserer Verwaltung zu 

ermöglichen, haben wir seit neuestem auch den Formularserver auf unserer 

Homepage im Einsatz. 

 

Du möchtest deinen Hund anmelden, den Familienpass beantragen, eine 

Restmülltonne bestellen oder uns einfach eine Anregung, Lob oder Kritik 

übermitteln, hast aber nicht die Zeit persönlich ins Gemeindeamt zu kommen.  

 

Kein Problem, der neue Formularserver macht es möglich. Jederzeit ausfüllbar 

langt dein Formular direkt bei uns ein und wird dann schnellstmöglich bearbeitet. Die Formulare 

findest du auf der Gemeindehomepage unter der Rubrik „Bürgerservice” oder mit diesem 

Direktlink. 

 

Die Rundschreiben ums Dorf werden digital!  
Erfahren Sie mehr über das aktuelle Geschehen in der Gemeinde. 

Mit unserem E-Mail Newsletter Dienst erhalten Sie unsere „Rundschreiben ums Dorf“ direkt in 

Ihr Postfach. Dieser Dienst ist kostenlos und Sie können sich jederzeit wieder abmelden und die 

Zustellung beenden. Wir speichern Ihre Daten nur zum Zweck des Versands 

des Newsletters und geben diese Daten nicht an Dritte weiter. Weitere 

Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung 

(https://www.fraxern.at/datenschutzerklaerung-gemeinde-fraxern).  

 

Mittels diesem Link gelangen Sie zum Formular “Schau auf Fraxern”. Unter 

Sonstiges können sie einfach und bequem den Newsletter abbonieren. 

 

 

 

 

Link zum 

Formularserver 

Link zu “Schau auf 

Fraxern” 

http://www.fraxern.at/
mailto:gemeinde@fraxern.at
https://www.fraxern.at/datenschutzerklaerung-gemeinde-fraxern


 

 

Digitale Rechnungen und SEPA-Lastschriftmandat 
Die Gemeinde Fraxern versendet jährlich rund 1.500 

Rechnungen/Vorschreibungen (Grundsteuer, Wasser-, Kanal- und 

Müllgebühren, Hundesteuer, Grabstättengebühren….). Der damit 

verbundene Zahlungsverkehr ist aufwändig und teuer. Für die Verwaltung 

durch die Bearbeitung – für den Bürger durch die Bankspesen.  
 

Mit einem SEPA-Lastschriftmandat ist das Bezahlen von Gebühren und Rechnungen 

nicht nur bequemer, es ist auch günstiger. Die Bankspesen können sich um die Hälfte 

reduzieren. Der Vorteil des SEPA-Lastschriftmandates liegt darin, dass der 

Rechnungsbetrag am Fälligkeitstag vom Bankkonto abgebucht wird. Dieses bewährte und 

günstige Zahlungsverfahren wird bei verschiedenen Unternehmen (Energieversorger, 

Telefon- und Mobilfunkbetreibern, Zeitungen, Versicherungen, Gemeinden, etc.) 

angewendet.  

 

Bitte leisten Sie einen aktiven Beitrag für eine schlanke und sparsame Verwaltung und 

ersparen Sie sich Zeit und Geld! Das hierfür benötigte Formular befindet sich ebenfalls 

im Formularserver.  

 

Registrierung für den Erhalt der Rechnungen per Mail. 

Sie wollen Ihre Rechnung zukünftig per Mail erhalten? Einfach unter diesem Link 

registrieren www.briefbutler.com und einer Zusendung per Mail steht nichts entgegen  

Wir freuen uns, dass Sie einen aktiven Beitrag für eine schlanke und sparsame Verwaltung 

leisten! 

 

Winterdienst 

Im Sinne einer unfallfreien und sicheren Wintersaison, 

machen wir Sie auf die gesetzlichen Anrainerpflichten nach 

§ 93 StVO aufmerksam.Gehsteige und Gehwege (inkl. 

darauf befindliche Stiegenanlagen) innerhalb einer 

Entfernung von drei Metern von der Liegenschaft sind 

entlang der Liegenschaft von Schnee und Verunreinigungen 

zu säubern und bei Schnee und Glatteis zu bestreuen.  

 

Für den Fall, dass es keinen Gehsteig bzw. Gehweg gibt, so muss der Straßenrand in einer 

Breite von einem Meter von der Grundstücksgrenze weg gesäubert bzw. bestreut werden. 

Diese Pflicht gilt jeden Tag in der Zeit von 6 Uhr bis 22 Uhr. Ohne zeitliche 

Einschränkung müssen Schneewächten oder Eisbildungen von den Dächern der ihrer an 

der Straße gelegenen Gebäuden bzw. Verkaufshütten entfernt werden. 

 

Bei der Erfüllung der Pflichten dürfen die Straßenbenützer nicht gefährdet oder behindert 

werden. Sollte es gefährdete Stellen geben, so sind diese abzuschranken oder in einer 

anderen geeigneten Weise zu kennzeichnen. Der Abfluss des Wassers von der Straße darf 

nicht behindert werden sowie Wasserablaufgitter und Rinnsale nicht verlegt und keine 

Sachen beschädigt werden. 

Im Zuge der Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Verkehrsflächen kann es 

aus arbeitstechnischen Gründen vorkommen, dass die Straßenverwaltung Flächen räumt 

und streut, hinsichtlich derer die Anrainer/Grundeigentümer im Sinne der vorstehend 

genannten bzw. anderer gesetzlicher Bestimmungen selbst zur Räumung und Streuung 

verpflichtet sind.  

 

Die Gemeinde Fraxern weist ausdrücklich darauf hin, dass  

• es sich dabei um eine (zufällige) unverbindliche Arbeitsleistung der Gemeinde 

 Fraxern handelt, aus der kein Rechtsanspruch abgeleitet werden kann;  

• die gesetzliche Verpflichtung, sowie die damit verbundene zivilrechtliche Haftung 

 für die zeitgerechte und ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten in jedem Fall 

 beim verpflichteten Anrainer bzw. Grundeigentümer verbleibt;  

http://www.briefbutler.com/


 

 

• eine Übernahme dieser Räum- und Streupflicht durch stillschweigende Übung im 

 Sinne des § 863 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) hiermit 

 ausdrücklich ausgeschlossen wird.  

 

Die Gemeinde Fraxern ersucht um Kenntnisnahme und hofft, dass durch 

ein gutes Zusammenwirken der kommunalen Einrichtungen und des 

privaten Verantwortungsbewusstseins auch im kommenden Winter 

wieder eine sichere und gefahrlose Benützung der Gehsteige, Gehwege 

und öffentlichen Straßen im Gemeindegebiet möglich ist.  

 

 

Drohnenflüge 

Wie beim Fotografieren und Filmen am Boden sind auch bei 

Luftaufnahmen gewisse Regeln zu beachten. Sobald Personen 

identifizierbar sind, muss man sich deren ausdrückliche 

Genehmigung einholen. Auch das Ausspionieren fremder 

Grundstücke sowie jeglicher Eingriff in die Privatsphäre 

Dritter ist verboten! Als Drohnenpilot ist man Teilnehmer am 

Luftverkehr und muss sich an das Luftfahrtgesetz halten. Bei 

Verstößen drohen Strafen bis zu 22.000 Euro.  

 

Immer häufiger nutzen Kriminelle Drohnen als Hilfsmittel! Lebensgewohnheiten werden 

ausspioniert, und für rechtswidrige Zwecke genutzt. Bereits mehrfach ereilten uns 

Meldungen, dass sich Bürgerinnen und Bürger von Drohnenflügen belästigt fühlen.  

 

Wir nehmen dieses Unbehagen ernst und stimmen uns diesbezüglich mit Austria Control 

und Polizei ab.   

 

4 kg Gusto-Paket vom Fraxner Rind in unserem Lädele erhältlich! 

Wir möchten euch auf das regionale Lebensmittelsortiment aufmerksam machen und ganz 

aktuell auf die Möglichkeit, Fraxner Rindfleisch zu beziehen.   

Am Dienstag, den 13.12.2022, und Donnerstag, den 15.12.2022, gibt es Rindfleisch von 

Irmgard und Erwin Nachbaur aus Fraxern.  

 

Rindfleisch braucht Reife…und Reifung braucht Zeit. Die Schlachtung erfolgte am 21. 

November 2022. Das Fleisch wurde 4 Wochen abgehängt und zeichnet sich nun durch 

seine feste Konsistenz aus. Es ist saftig und aromatisch im Geschmack, eine Delikatesse, 

die man sich auf der Zunge zergehen lassen kann.  

 

1kg Schnitzel  

1kg Gulasch 

½ kg Steak 

½ kg Tellerfleisch 

1kg Hackfleisch  

Paketpreis € 74,00 (18,50/kg)  

 

Bestellungen richten Sie bitte bis Samstag, 10. Dezember 2022, direkt an das Fraxner 

Lädele, Cornelius Summer (05523/64511-78) oder an die Fa. Mangold 

metzgerei.mangold@aon.at 

 

Schaffen Sie mehr Flexiblilät für ihren Einkauf: 
Bestellen Sie Lebensmittel gleich hier und holen sie dann später vor Ort bei 

uns ab. Sie haben keine Zeit, mal eben vorbeizuschauen? Dann lassen Sie sich 

die gewünschten Produkte doch einfach bequem vor die eigene Haustür liefern 

- zügig, unkompliziert und ohne Einbußen der von uns gewohnten Qualität. 

 

 

Gesetzestext von „§ 93 Straßenverkehrsordnung 

1960 – StVO 1960, BGBI 1960/159” 

Shop – Metzgerei 

Mangold 

mailto:metzgerei.mangold@aon.at


 

Wussten Sie…..  

Dass einfaches bedruchtes Geschenkpapier im Altpapier entsorgt wird. Es darf allerdings 

keine Glitzerbeschichtung haben, die aus Metall besteht. Dann gehört es in den Restmüll. 

Das gilt auch für Papiere mit einer hauchdünnen Kunststoffschicht.  

 

 

Kein Feuerwerk zu Silvester! 

Die Gemeinde Fraxern weist darauf hin, dass gemäß § 38 

Abs. 1 PyroTG 2010 die Verwendung pyrotechnischer 

Gegenstände (Feuerwerk) ab der Kategorie F2* im 

Ortsgebiet grundsätzlich verboten ist. Von diesem 

grundsätzlichen Verbot kann der Bürgermeister mit 

Verordnung bestimmte Teile des Ortsgebietes ausnehmen, 

sofern nach Maßgabe der örtlichen Gegebenheiten 

Gefährdungen von Leben, Gesundheit und Eigentum von 

Menschen oder der öffentlichen Sicherheit sowie 

unzumutbare Lärmbelästigungen nicht zu befürchten sind.  

 

Dergleichen Ausnahmegenehmigungen wurden nicht erteilt, aus diesem Grund ist das 

Verwenden von pyrotechnischen Gegenständen ab Kategorie F2* (Feuerwerk) im 

gesamten Gemeindegebiet bei Strafe verboten! 

Wir bitten Sie dies demensprechend zu beachten. 

 

* Kategorie F2: Feuerwerkskörper, die eine geringe Gefahr darstellen, einen geringen 

Lärmpegel besitzen und die zur Verwendung in abgegrenzten Bereichen im Freien 

vorgesehen sind. 

 

 

Öffnungszeiten des Gemeindeamtes während der Feiertage – Neujahr  

Das Gemeindeamt bleibt über die Feiertage (vom 27.12.2022 bis einschließlich 

06.01.2023) geschlossen. Ab Montag, den 09.01.2023, sind wir wieder zu den gewohnten 

Öffnungszeiten für Sie da. Abfallsäcke können in dieser Zeit über das Fraxner Lädele 

bezogen werden. In Notfällen ist ein Nottelefon unter der Gemeindenummer eingerichtet. 

 

 

 

 
Gesegnete Weihnachten,  

frohe Festtage sowie 

ein gutes und gesundes 

„Neues Jahr 2023“ 

 

 

wünschen der Bürgermeister,  

die Gemeindemandatare  

und die Bediensteten  

der Gemeinde Fraxern. 
  

 

 


